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Ferienjobs – vorher gut überlegen

Presseinformation

In den beginnenden Sommerferien werden viele Schüler und Studenten die freie Zeit nutzen und sich etwas zum Bafög oder Taschengeld hinzuverdienen. Doch vor Aufnahme einer Beschäftigung will einiges durchdacht sein. So sollte nach Auskunft des Neuen Verbandes der Lohnsteuerhilfevereine e.V. nicht nur überlegt werden, ob Abgaben abzuführen sind. Nicht selten ist auch das Kindergeld oder Bafög gefährdet. Wer späteren Ärger vermeiden will, sollte sich vorab informieren. Ein paar Tipps dazu gibt nachfolgend der Verband.
Ferienjobs sind in der Regel zeitlich befristet. Als solche bleiben diese sozialversicherungsfrei, wenn die Dauer der Beschäftigung von vornherein auf 2 Monate oder 50 Arbeitstage begrenzt ist. Verlangt der Arbeitgeber eine Steuerkarte, kann Lohnsteuer fällig werden. Dies greift jedoch erst ab einem Monatsbruttolohn von ca. 899 Euro. Bei einem monatlichen Hinzuverdienst bis zu 400 Euro kann der Arbeitgeber auf die Steuerkarte verzichten. Diese Arbeitsverhältnisse bleiben als geringfügige Beschäftigungen steuer- und sozialversicherungsfrei. Für den Jobber ist diese Variante dann von Vorteil, wenn noch andere steuerpflichtige Einnahmen vorliegen. Der Arbeitgeber muss jedoch in diesen Fällen eine pauschale Abgabe von rund 30 Prozent des Entgeltes leisten.
Vor Aufnahme eines Ferienjobs sollten auch die Folgen für den Bezug von Kindergeld, Bafög oder steuerlichen Freibeträgen beachtet werden. Das Kindergeld ist in Gefahr, sofern die eigenen Einkünfte und Bezüge des Kindes im Jahr 7.680 Euro übersteigen. Die Höhe des Bafögs verringert sich bereits bei wesentlich geringeren Einkommen. Für Eltern von Auszubildenden kann der Ferienjob des Kindes außerdem Auswirkungen auf steuerliche Vergünstigungen und Zuschüsse wie zum Beispiel den Ausbildungsfreibetrag, den Entlastungsfreibetrag für Alleinerziehende, die Kinderzulage bei der Eigenheimzulage oder bei der Riesterrente bzw. bei den außergewöhnlichen Belastungen oder bei der Gewährung von Zulagen im öffentlichen Dienst haben.

Zu den steuerlich relevanten Fragen, zum Kindergeld und zur Eigenheimzulage bieten Lohnsteuerhilfevereine im Rahmen einer Mitgliedschaft bei Einkünften aus nichtselbständiger Tätigkeit individuelle Beratung im Rahmen einer Mitgliedschaft an. Die Anschriften der Beratungsstellen der Mitgliedsvereine des Verbandes können unter der Rufnummer 030/ 40 63 24 49 erfragt oder im Internet unter http://www.Beratungsstellensuche.de recherchiert werden.
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